
GGeemmeeiinnddeeaammtt  SScchhlleeiißßhheeiimm  
A-4600 Schleißheim, Dorfstraße 14, Pol. Bezirk Wels-Land 

e-mail: gemeinde@schleissheim.at, www.schleissheim.at 
Tel. 07242/42420-0, Fax DW 6, DVR 0457108, UID ATU23480604 

 
Zahl: 232 

 

K U N D M A C H U N G 
 
Gemäß § 94 Abs. 3 der OÖ. GemO 1990 i.d.g.F. wird die  
 

Tarifordnung für die schulische Tagesbetreuung 
und flexible Mittagsbetreuung 

 
der Gemeinde Schleißheim, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates vom 
14.12.2023, kundgemacht. 
 

§ 1 Allgemeines 
 

1. Die Gemeinde richtet auf Grund der vorliegenden Anmeldungen ab dem Schuljahr 
2023/24 eine schulische Tagesbetreuung sowie eine flexible Mittagsbetreuung ein. 

2. Die schulische Tagesbetreuung bzw. die flexible Mittagsbetreuung beginnt mit der 
ersten Schulwoche im September und endet mit der letzten Schulwoche im Juli. 

3. Die schulische Tagesbetreuung wird nur an Schultagen von Montag bis Donnerstag 
von 11.35 Uhr bis 16 Uhr angeboten. 

4. Die Anmeldung für die schulische Tagesbetreuung gilt für das ganze Unterrichtsjahr. 
Für die schulische Tagesbetreuung besteht Anwesenheitspflicht bis 16 Uhr 
(Ausnahme Musikunterricht und Vereinsaktivitäten). 

5. Die flexible Mittagsbetreuung wird nur an Schultagen von Montag bis Freitag von 
11.35 Uhr bis 13.45 Uhr angeboten. 

6. An schulfreien Tagen und in den Ferien wird bei Bedarf (mindestens 10 
Anmeldungen) von der Gemeinde eine Betreuung organisiert. 

 
 

§ 2 Beitragsleistung 
 

1. Eltern oder Erziehungsberechtigte haben einen monatlichen Kostenbeitrag für ihr 
Kind entsprechend der Anzahl der mit der Anmeldung vereinbarten Wochentage zu 
leisten. 

2. Auf Antrag wird die Berechnung des Elternbeitrages nach Höhe des 
Familieneinkommens gemäß Oö. Elternbeitragsverordnung 2018 durchgeführt. 
Einkommensnachweise sind der Anmeldung beizulegen. 

3. Der Elternbeitrag ermäßigt sich ab dem 2. Kind in einer beitragspflichtigen 
Kinderbetreuungseinrichtung um 50 %. 

 
 
Schulische Tagesbetreuung: 

Tarife Kosten 

1 Tag pro Woche € 30,20 (bisher € 28,70 / Monat) 

2 Tage pro Woche € 60,40 (bisher € 57,30 / Monat) 

3 Tage pro Woche € 90,50 (bisher € 85,90 / Monat) 

4 Tage pro Woche € 102,80 (bisher € 97,50 / Monat) 
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Flexible Mittagsbetreuung: 

Tarife Kosten 

1 Tag pro Woche € 18,20 (bisher € 17,30 / Monat) 

2 Tage pro Woche € 30,20 (bisher € 28,70 / Monat) 

3 Tage pro Woche € 42,40 (bisher € 40,20 / Monat) 

4 Tage pro Woche € 54,40 (bisher € 51,60 / Monat) 

5 Tage pro Woche € 60,40 (bisher € 57,30 / Monat) 

 
Betreuung schulfreie Tage / Ferien 

Tarife Kosten 

Pro Tag € 11,60 (bisher € 11,- / Tag) 

 
 

§ 3 Fälligkeit 

 
Der Elternbeitrag ist im Nachhinein bis zum 15. des darauf folgenden Monats zu entrichten. 
 
 

§ 4 Wirksamkeitsbeginn 

 
Die Tarifordnung tritt mit 01. Jänner 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Tarifordnung 
(beschlossen am 07.12.2022, wirksam am 01.01.2023) außer Kraft. 
 

 
 
 

Der Bürgermeister: 
 

 
Mag. Johann Knoll 

 
 


